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Sitzungsvorlage des Stadtrates 
am  27.04.2020                                                               öffentlich 
TOP 4. DSNR.: SR 34/2020 
 
Feststellung der Jahresrechnungen 2014 bis 2017 sowie Erteilung der 
Entlastung für die Jahre 2014 bis 2017 der Stadt Weißenhorn und der 
Dietschschen Wohltätigkeitsstiftung Weißenhorn gemäß Art. 32 Abs. 2 
Nr. 6 i.V.m. Art. 102 Abs. 3 GO      
 
Anlagen: 
a) Stadt Weißenhorn 
Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für die Jahre 2014 bis 2017 
(Anlagen 1 bis 4) 
b) Dietschsche Wohltätigkeitsstiftung 
Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für die Jahre 2014 bis 2017 
(Anlagen 5 bis 8) 
 
Sachbericht: 
 
Nach Durchführung der örtlichen Rechnungsprüfungen der Jahresrechnungen 
2014 bis 2017 müssen diese noch in öffentlicher Sitzung des Stadtrates festge-
stellt und der Beschluss über die Entlastung gefasst werden. 
 
Die örtlichen Rechnungsprüfungen der Jahresrechnungen 2014 bis 2017 wurden 
entsprechend der nachfolgenden tabellarischen Übersicht durch den Rechnungs-
prüfungsausschuss abgeschlossen. 
 
Die getroffenen Feststellungen wurden – soweit geboten - den einzelnen Sachge-
bieten zur Stellungnahme und ggfs. weiteren Veranlassung bzw. zur künftigen 
Beachtung zugeleitet. Soweit schriftliche Stellungnahmen angezeigt waren, wur-
den diese zu den in der tabellarischen Übersicht genannten Terminen gesammelt 
dem RPA-Vorsitzenden zugeleitet. 
 
Die Jahresrechnungen 2014 und 2015 wurden zudem bereits durch den Bayeri-
schen kommunalen Prüfungsverband überörtlich geprüft und abgeschlossen. 
Der zugehörige Prüfungsbericht, datiert vom 10.03.2017, (Eingang bei der Stadt 
am 20.04.2017) wurde dem RPA-Vorsitzenden am 31.05.2017 zugeleitet. 
 
 

Jahr

Örtliche
Prüfung
Datum d.
Prüfungs-
berichtes

Stellungnahme 
(gesamtheitlich)

Überörtliche
Prüfung
Datum des
Prüfungs-
berichtes Status

2014 15.05.2016
keine schriftlichen
Stgn.erforderlich 10.03.2017 abgeschlossen

2015 09.05.2017 13.03.2017 postalisch 10.03.2017 abgeschlossen
2016 14.05.2018 21.01.2019 per E-Mail abgeschlossen
2017 undatiert 02.08.2019 per E-Mail abgeschlossen

 



 
 
Unter (Ziffer VI. Schlussbemerkungen) der jeweiligen Prüfungsberichte empfielt 
der Rechnungsprüfungsausschuss dem Stadtrat, die Jahresrechnungen 2014 bis 
2017 der Stadt und der Dietschschen Stiftung gemäß Art. 102 Abs. 3 GO in öf-
fentlicher Sitzung festzustellen und die Entlastung zu erteilen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat stellt die Jahresrechnungen 2014 bis 2017 für die Stadt Weißenhorn 
gemäß den Anlagen 1 bis 4 und der Dietschschen Wohltätigkeitsstiftung Wei-
ßenhorn gemäß den Anlagen 5 bis 8 gemäß Art. 102 Abs. 3 GO fest: 
 
Die in § 77 Abs. 2 KommHV-Kameralistik genannten Unterlagen lagen mit den 
jeweiligen Jahresrechnungen vor und werden mit in die Feststellung einbezogen. 
 
Dem 1. Bürgermeister und der Verwaltung wird gemäß Art. 102 Abs. 3 GO nach 
Abschluss der örtlichen Rechnungsprüfungen der Jahresrechnungen 2014 bis 
2017 für die Stadt Weißenhorn und die Dietschsche Wohltätigkeitsstiftung Wei-
ßenhorn für die Jahre 2014 und 2017 die Entlastung erteilt. 
 
 
 
 
 
 
 
Konrad  Dr. Wolfgang Fendt 
Sachbearbeiter   1. Bürgermeister 
 


















